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Protokollauszug der Schulpflege  

  

Sitzung vom 2. Oktober 2023 
 

  

  

55 Entwicklungs- / Schulprogramm Gesamtschule 2023 - 2027 / öffentlich 

 

 

1 Ausgangslage  

Die Führungskonferenz hat sich bereit vor 2 Jahren mit möglichen Themen für das 

Entwicklungsprogramm 23-27 auseinandergesetzt und die Vorhaben im September 2022 im 

Rahmen einer Retraite konkretisiert. 

Im Herbst 2022 wurde die Strategie 2032 der Gemeinde Männedorf in einem gemeinsamen 

Prozess mit den Mitgliedern des Gemeinderates, der Geschäftsleitung, der Schulpflege und 

der Führungskonferenz ausgearbeitet. 

Im Schuljahr 22/23 sind die Schulen durch die Fachstelle beurteilt worden, dabei ist die Sicht 

der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler mit diversen Methoden eingeholt worden. 

Die Erkenntnisse aus der Schulbeurteilung sowie die Strategieziele sind in die weitere 

Bearbeitung der Entwicklungsvorhaben eingeflossen. 

 

2 Zuständigkeit und Bezug zur Strategie 

Die Gesamtleitung Schule ist gemäss OR Art. 36 verantwortlich für die Umsetzung der 

strategischen Ziele, für die Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der Schule. 

 

Die Schulleitungen sind gemäss OR Art. 38 für die Entwicklung der jeweiligen Schuleinheit 

verantwortlich.  

 

Gesetzliche Grundlagen: 

- Vor Erlass eines neuen Schulprogramms nimmt die Schule eine Standortbestimmung vor. 

Sie erhebt dabei den Zustand der Schule und bezeichnet Entwicklungsschwerpunkte für 

die Periode des nächsten Schulprogramms. Die systematisch erfassten Meinungen von 

Eltern sowie Schülerinnen und Schülern und der Rechenschaftsbericht über die 

Zielerreichung des Schulprogramms wird mit einbezogen. Die Rückmeldungen der Eltern 

können im Rahmen der allgemeinen Elternmitwirkung eingeholt werden. (VSV § 482 und 

483). 

- Die Schulkonferenz legt das Schulprogramm fest und beschliesst über Massnahmen zu 

dessen Umsetzung (§ 452 VSG). 

- Die Schulpflege genehmigt gemäss § 423 VSG das Schulprogramm. 

 

Der Bezug zur Strategie ist in den einzelnen Entwicklungsvorhaben aufgeführt. 

 

3 Erwägungen  

Die geplanten Vorhaben der Führungskonferenz (Entwicklungsprogramm Gesamtschule) sind 

im Sommer 2023 in den einzelnen Schulstufen, Betrieben, Diensten und der Fachstelle 
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vorgestellt worden. Parallel dazu haben alle Teams die Vorhaben der nächsten 4 Jahre 

besprochen. Sämtliche grösseren geplanten Vorhaben der Schuleinheiten und der Fachstelle 

können einem der 6 Entwicklungsvorhaben der Gesamtschule zugeordnet werden, es wurden 

also keinen zusätzlichen Vorhaben definiert. Für die Betriebe und Dienste wurden zusätzliche 

Vorhaben definiert, welche der Schulpflege in einem separaten Antrag vorgelegt werden. 

Am 11. September hat die Führungskonferenz gemeinsam mit der Schulpflege den Entwurf 

des Entwicklungsprogramms im Rahmen eines Themenschwerpunktes diskutiert. 

Mit dem Vorstand des Elternrats hat ein Austausch zu den geplanten Entwicklungsvorhaben 

stattgefunden. 

 

Nun liegt ein Entwicklungs- resp. Schulprogramm vor, welches für alle Schulstufen, die 

Fachstelle sowie die Betriebe und die Dienste gilt. 

Die einzelnen Schulstufen, Betriebe, Dienste und die Fachstelle werden jährlich einen 

Entwicklungsplan ausarbeiten, welcher sich am Entwicklungsprogramm orientiert. Bestimmte 

Vorhaben werden durch die Führungskonferenz geplant und dokumentiert. 

 

Mitberichte 

Das Geschäft benötigt keine Mitberichte. 

 

4 Finanzen und Folgekosten 

Das Geschäft hat keine finanzrechtlichen Auswirkungen. 

 

5 Submission 

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen. 

 

6 Öffentlichkeit 

Der Beschluss wird auf der Website der Schule veröffentlicht. 

 

7 Kommunikation und Publikation 

Der Beschluss sowie das Entwicklungsprogramm werden schulintern durch die Gesamtleiterin 

der Schule kommuniziert. 

Das Entwicklungsprogramm wird auf der Website der Schule publiziert und in der nächsten 

Ausgabe der Schifertafle präsentiert. 

 

8 Dispositiv und Verteiler  

Die Schulpflege, auf Antrag der Gesamtleiterin Schule, beschliesst: 

 

1. Die Schulpflege stimmt der vorliegenden Form des Entwicklungs- / Schulprogrammes 

Gesamtschule 2023 - 2027 zu. 
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 Für die Richtigkeit des Auszugs 

 SCHULPFLEGE MÄNNEDORF 

 

 

 

 

 Rahel Haldi Moser Monika Gnepf 

Schulpräsidentin Abteilungsleiterin Dienste 

 


